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WALTER SCHLESINGER 

Der Markt als Frühform der deutschen Stadt 

Walter Heinemeyer 
zum sechzigsten Geburtstag 

Wer es unternimmt, Vor- und Frühformen des deutschen Städtewesens 
aus der Sicht des Historikers zu untersuchen, wird zuerst den Blick auf die 
Verhältnisse im Frankenreiche zu richten haben. Das Fränkische Reich um- 
griff sowohl die Gebiete des deutschen Sprachraums, wo es antike civitates 
gegeben hatte, wie auch diejenigen, wo dies nicht der Fall war; Rhein und 
Donau waren, sieht man vom nur kurzfristig römischen Dekumatenland 
ab, die Grenze beider Räume, die der späteren Städtelandschaft Mittel- 
europas das Gepräge gegeben haben'. Insbesondere der Rhein hat, wie sich 
zeigen wird, auch für das Marktwesen für lange Zeit eine Scheidelinie von 
grundlegender Bedeutung gebildet. 

Bevor wir mit der Darstellung der merowingerzeitlichen Verhältnisse 
beginnen, sei eine kurze Erörterung der Begriffe vorangestellt. Die Ausdrücke 

�Vorformen" und �Frühformen" sind nicht in einem evolutionistischen 
Sinne zu verstehen, so, als habe die europäische und damit auch die deutsche 
Stadt des Mittelalters notwendigerweise diese Stadien durchlaufen müssen, 
bis sie schließlich zur �vollentvickelten" Stadt wurde, die uns im Hoch- und 
Spätmittelalter in Beispielen wie Nürnberg oder Lübeck entgegentritt. Die 
wenigsten deutschen Städte haben diesen Gipfel erreicht und waren trotz- 
dem Städte. Es ist vielmehr davon auszugehen, daß der Begriff �Stadt", 
ähnlich wie der Begriff �Adel" und andere verfassungs- und sozialgeschicht- 
liche Begriffe, äußerst komplex und in verschiedenen Zeiten und Räumen 
durch verschiedene Kriterien zu definieren ist2. 

Die Stadt der Antike, als civitas rechtlich vom zugehörigen Landbezirk 

nicht geschieden3, war etwas anderes als die Stadt des Mittelalters, die 

1 W. Schlesinger, Ober mitteleuropäische Städtelandschaften der Frühzeit. Blätter f. dt. 
Landesgesch. 93,1957. 

2 Repräsentativ für diese Auffassung ist der Band: Die Stadt des Mittelalters, hrsg. v. 
C. Haase. Bd. 1, Begriff, Entstehung und Ausbreitung. Wege der Forschung, Bd. 243 (Darm- 
stadt 1969). Grundlegend war der dort abgedruckte, zuerst 1958 erschienene Aufsatz des 
Herausgebers über Stadtbegriff und Stadtentstehungsschichten in Westfalen. 

3 Selbstverständlich war aber der Antike der Unterschied von städtischer und länd- 
licher Lebensform sehr wohl bewußt, wie sich allein schon aus dem bekannten Satz des 
Tacitus ergibt: Nullas Gerntanorutn populis urbes babitari satis nottun est; Germ. 16. 
Wenn Gregor von Tours, Hist. III 19, MG SS rer. Merov. 1,2. Ausg., hrsg. v. Bruno 
Krusch 5.121, sich die Frage vorlegt, warum das stark befestigte castrunt Dijon nicht 
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gerade durch solche rechtliche Heraushebung charakterisiert wird, wobei 
diese rechtlichen Kriterien selbstverständlich nicht die einzigen für den 
jeweiligen Stadtbegriff sein können. Da im civitas-Raum nicht wenige 
mittelalterliche Städte am Platze der Hauptorte ehemaliger civitates, aber 
auch am Platze von castella und vici anzutreffen sind, ergibt sich im Rahmen 
des sogenannten Kontinuitätsproblems der Gesichtspunkt, daß in diesem 
Bereich eine antike Spätform zugleich eine mittelalterliche Vorform sein 
kann, wenn auch nicht sein muß, denn nicht wenige civitas-Hauptorte und 
noch mehr caste!! a und vici sind völlig von der Bildfläche verschwunden. 

In den Teilen Europas, die nicht zum Römischen Reich gehört hatten und 
wo es infolgedessen weder civitates noch castella oder vici gab, stellt sich 
das Kontinuitätsproblem in anderer Weise. Auch für diese Gebiete wird 
man fragen müssen, an welchen Örtlichkeiten mittelalterliche Städte ent- 
standen, ob ihnen nichtstädtische Siedlungen vorhergingen und wie diese 
Örtlichkeiten und Siedlungen beschaffen waren, wodurch sie sich möglicher- 
weise auszeichneten; in Betracht kommen Gesichtspunkte der Siedlungs- 
form und der Bevölkerungszahl, der Wirtschaft und des Verkehrs, des Rechts 

und der Verfassung, des Schutzes und nicht zuletzt der zentralörtlichen 
Funktion. Auch Vor- und Frühformen dieser Art sind keineswegs durchweg 

zu mittelalterlichen Städten geworden, sondern teilweise gänzlich zugrunde 
gegangen. Andererseits sind Stadtgründungen ganz �aus wilder Wurzel" 

möglich gewesen, wenn auch seltener, als man zunächst annimmt. Wichtig 

scheint mir zu sein, daß wohl in allen Fällen mittelalterlicher Stadtbildung 

nicht ein einziges Moment ausschlaggebend war, sondern daß mehrere 
Faktoren zusammentreten müssen, um eine Stadt entstehen zu lassen. 

So soll denn auch, wenn wir vom Markt als einer Frühform der deutschen 

Stadt handeln wollen, nicht eine �Marktrechtstheorie" erneuert werden, die 
das Stadtrecht aus einer einzigen Wurzel, eben dem Marktrecht, ableiten 
wollte. Die Kritik an derartigen �monokausalen" 

Theorien ist alt4 und 
berechtigt. Beabsichtigt ist vielmehr aufzuzeigen, daß der Markt als ein 

wichtiges Element neben anderen in der Entstehungsgeschichte der deut- 

schen Stadt zu gelten hats, und vor allem, daß die im deutschen Südosten 
bis in die Gegenwart fortlebende Figur des �Marktes" als einer von der 

�Stadt" kaum oder überhaupt nicht zu unterscheidenden Siedlung dem 

Mittelalter bereits in einer Zeit geläufig war, als man von Städten im 

civitas genannt werde, so zeigt dies, daß das Wort nicht mehr allein die �Gebietskörper- 
schaft" meinte, sondern sich schon im 6. Jahrhundert auf den befestigten Mittelpunkt, die 
Stadt im mittelalterlichen Sinne, zurückzuziehen begann. 

' Vgl. etwa A. Dopsch, Die Wirtschaftsentwicklung der Karolingerzeit vornehmlich 
in Deutschland (Weimar 1921/2?; Neudruck: Köln 1962) Bd. 2,96ff. Den dort be- 

sprochenen Theorien wären inzwischen, wenn man an der veralteten und dem Gegen- 

stand nicht angemessenen Ausdrucksweise festhalten wollte, die Wiktheorie und die 
Theorie der coniuratio hinzuzufügen. 

1 Anders z. B. H. Planitz, Die deutsche Stadt im Mittelalter (Köln 1954) 82. 
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�Rechtssinne", wie das 19. Jahrhundert formuliert hat, noch schwerlich 
sprechen kann, daß es sich also im Sinne des Themas unserer Tagung um 
eine Vorform oder Frühform der Stadt handelt. Das methodische Problem, 
ob heutige 

�Märkte" als gleichsam versteinerte Relikte dieser Frühform und 
damit als aufschlußreich für die Beantwortung von Fragen betrachtet werden 
dürfen, für die die zeitgenössischen Quellen die Antwort verweigern, soll 
nur angedeutet und nicht weiter erörtert werden. Wir wenden uns vielmehr 
den Märkten des Frankenreiches zu. 

Das Marktwesens der Merowingerzeit konnte im ehemaligen civitas- 
Raum an antike Einrichtungen anknüpfen. Es muß davon ausgegangen 
werden, daß an den Mittelpunkten der civitates stattfindende Märkte? 
wenigstens teilweise, wenn auch reduziert, weitergeführt wurden8. An 

�Großhandel" wird man dabei freilich kaum zu denken haben0, wohl aber 
an einen bescheidenen Fernhandel, den auch die Funde (wie schon in 
vorgeschichtlicher Zeit) erkennen lassen10. Mögen diese Civitas-Märkte 
mancherorts zugrunde gegangen sein, so wurden sie doch in karlingischer 

8 Grundlegend ist S. Rietschel, Markt und Stadt in ihrem rechtlichen Verhältnis (Leip- 
zig 1897). Zur Geschichte des Marktwesens verweise ich weiterhin auf E. Mayer, Zoll, 
Kaufmannschaft und Markt zwischen Rhein und Loire bis in das 13. Jahrhundert, in: 
Germ. Abh. z. 70. Geburtstag Konrad v. Maurers (Göttingen 1893); F. Keutgen, Unter- 
suchungen über den Ursprung der deutschen Stadtverfassung (Leipzig 1895); P. Huvelin, 
Essai historique sur le Droit des Marches et des Foires (Paris 1897); K. Hegel, Die Ent- 
stehung des deutschen Städtewesens (Leipzig 1898); W. Spiess, Das Marktprivileg. Die 
Entwicklung von Marktprivileg und Marktrecht insbesondere auf Grund der Kaiser- 
urkunden (Heidelberg 1916); \V. Stein, Handels- und Verkehrsgeschichte der deutschen 
Kaiserzeit (Berlin 1922); P. Kletler, Nordwesteuropas Verkehr, Handel und Gewerbe im 
frühen Mittelalter (Wien 1924); F. Beyerle, Marktfreiheit und Herrschaftsrechte in ober- 
rheinischen Stadtrechtsurkunden, in: Festgabe P. Speiser (Basel 1926); 0. Gönnenwein, 
Marktrecht und Städtewesen im alemannischen Gebiet. Zeitschrift f. Gesch. d. Oberrheins 
98,1950; Hertha Borchers, Untersuchungen zur Handels- und Verkehrsgeschichte am 
Mittel- und Oberrhein bis zum Ende des 12. Jahrhunderts (Masch. Diss. Marburg 1952); 
R. Latouche, Les origines de 1'economie occidentale (IV'-XIe siecle) (Paris 1956); H. Bütt- 
ner, Zum Problem des Marktes. Westf. Forsch. 15 (1962); T. Endemann, Markturkunde 
und Markt in Frankreich und Burgund vom 9. bis 11. Jahrhundert (Konstanz 1964), dort 
222ff. weitere Literatur; W. Bleiber, Grundherrschaft, Handwerk und Markt im Gebiet 
von Paris in der Mitte des 9. Jahrhunderts, in: Siedlung, Burg und Stadt. Studien zu ihren 
Anfängen, hrsg. von K: H. Otto und J. Herrmann (Berlin 1969). 

7 A. H. M. Jones, The Later Roman Empire. Vol. II (Oxford 1964) 856. 
8 Vgl. etwa den inercatus publicus in Clermont-Ferrand in einer Formel des 6. Jahr- 

hunderts; MG. Form., S. 28, oder die Bestimmungen über Sklavenhandel in inercado vel 
in q: tacumgtte loco ebd., S. 189 (noch merowingisch). Die formelhafte Überlieferung 
besagt, daß es sich nicht um Ausnahmeerscheinungen gehandelt haben kann. 

9 Latouche (wie Anm. 6) 137ff. Am besten scheint der Sklavenhandel floriert zu haben. 
to Hierzu J. Hubert, Les grandes voies de circulation ä l'interieur de la Gaule mero- 

vingienne d'apres I'archeologie, in: Actes du 6. Congres international d'Etudes byzan- 
tines. 2 (Paris 1951); J. \Verner, Fernhandel und Naturalwirtschaft im östlichen Mero- 
wingerreich nach archäologischen und numismatischen Zeugnissen, in: Settimane di studio 
del Centro italiano di studi sull' alto medioevo VIII, Moneta e scambi nell' alto medioevo 
(Spoleto 1961); zusammenfassend zuletzt H. Jankuhn im Handbuch der deutschen \Virt- 
schafts- und Sozialgeschichte, Bd. 1 (Stuttgart 1971) 72ff. 
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Zeit neu belebt, wozu nicht zuletzt die Münzreform Karls des Großen 
beigetragen haben wird". Aber schon Pippin hatte 744 bestimmt, die 
Bischöfe sollten Sorge tragen, daß in allen civitates der Markthandel in 
rechtliche Ordnung gebracht werdet=. 

Diese Märkte waren freilich nicht die einzigen. Karlmann bestätigte 769 
dem Kloster St. Denis für seine hornirres seit negotiantes Zollfreiheit in 
seinem Reich ttbicuntgue ... in civitatis castellis vicus portus pontis publicis 
vel reliquis ntarcados advenerint13, und Karl der Große gewährte in einer 
sogar als Formel überlieferten Urkunde den Leuten eines fidelis Zollfreiheit 
in gttascuntgtte portus, civitatis seo ntercada ... negotiunt exigendum ad- 
venerintl'. Neben den Civitas-Märkten muß es also zahlreiche andere 
Märkte gegeben haben. 

Noch deutlicher treten diese Verhältnisse im 9. Jahrhundert hervor. 
S62 verbietet Karl der Kahle die Zurückweisung guter Münzen in civitatibus 
vel inercatis aliis; die anderen Märkte, auf denen übrigens auch Frauen 
Handel treiben, treten also hier expressis verbis entgegen. Diese Anordnung 
sollte in palatio nostro et in civitatibus et in ntallis atque in placitis seit 
niercatis bekannt gemacht werden 1'°, so daß die Märkte auch außerhalb 
der civitates jedenfalls zu den Plätzen gehörten, wo man eine verhältnis- 
mäßig große Zuhörerschaft erreichen konnte. Dem entspricht, wenn das 
Capitulare de villis konstatiert, Angehörige der königlichen farnilia trieben 
sich müßig auf den Märkten herum 15, und 829 sogar für Priester eine ähn- 
liche Feststellung getroffen wird '6. 

11 R. Kötzschke, Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters (Jena 1924) 148 ff. 
1' Unusquisque episcopus... per omnes civitatis legitimes fortis et mensuras 

faciat; Cap. I, Nr. 6 S. 30. Die Stelle besagt freilich zugleich, daß das Marktwesen in Un- 
ordnung geraten war. 

13 D Karol I, Nr. 46 S. 66. Es handelt sich offensichtlich nicht ausschließlich, aber doch 
zum Teil um Marktzölle. Auch das Kloster besaß in seinen Dörfern Märkte: qui ad Toras 
in comm a(d. h. des Klosters) villas ad zzegotiandutn vel vino contparandum advenerint, 
fährt die Urkunde fort. Bezug genommen wird auf eine Vorurkunde Pippins und weitere 
Königsprivilegien a longo tempore. Zu St. Denis vgl. L. Levillain, Etudes sur l'abbaye de 
Saint-Denis a l' epoque merovingienne IV: Les documents d'histoire economique, Bibl. 
de l'ecole des chartes 91 (1930). 

11 Form., S. 201. 
14' Cap. Il, S. 302. Vgl. Ed. Pist. von 864, ebd. S. 319 c. 20, wo rechtes Maß und Gewicht 

auf den Lebensmittelmärkten in civitatibus et in vicis et in villis eingeschärft wird, und 
S. 314 c. 8, wo Märkte in civitatibus et vicis ac villis tanz nostris indonzinicatis quatzz et 
in bis quae de immunitate sunt vcl de comitatibus atque bonzintun nostrorum voraus- 
gesetzt werden. Diese Einteilung entspricht nicht ganz derjenigen Cap. 1, S. 294 c. 3 von 821 
betr. Befreiung vom Brückenzoll für die Brückenwerk Leistenden auf de iznnutnitatibtts 
auf de fiscis auf de liberis bonzinibus. In diesem Capitulare de functionibus publicis tritt 
die Wichtigkeit der Märkte für die Zollerhebung sehr deutlich hervor: Volumus 

... tottrat 
lieri, zit nullus Icloneum exigat nisi in mercatibtts ubi conznunzia conzmertia emuntur 
ac venundantur; S. 294 c. 1. 

zs c. 54; Cap. I, S. SS; Ausgabe von Carlrichard Brühl (1971), S. 61. 
It' Ebd. II, S. 33 c. 13. 
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Das Capitulare de villis verlangt in c. 6217 Abrechnung auch für die Ein- 
künfte de znercatis. Es ist nicht völlig sicher, aber doch sehr naheliegend, 
daß es sich dabei um die Märkte bei den Haupthöfen der königlichen Fiskal- 
bezirke handelt. Da sie in den Urkunden erst auftreten, wenn sie veräußert 
werden, können wir sie relativ selten und erst spät nachweisen; Beispiele 
sind die villa Bastogne in den Ardennen 884/8818 czan mercatzt sito und die 
villa Genouilleux a. d. Saone 885 cum portu et mercato 19. Näheren Einblick 
gewinnen wir nur in Aachen. Schon Karls des Großen Kapitular von 808 
De mercato palatii nostri wird sich auf Aachen bezogen haben; leider ist nur 
die Überschrift erhalten20. Ludwig der Fromme ordnete um 820 für Aachen 
die disciplina palatii und erwähnt dabei die negotiatores, die in inercato sive 
aliubi Handel treiben21. Sie haben mansiones und werden von einem 
gewissen Ernaldus beaufsichtigt. Den Aachener inercatus selbst muß man 
sich als Platz oder geräumige Straße vorstellen, denn hier fanden gerichtliche 
Exekutionen (Auspeitschung) statt22. Wie weit die Handelsverbindungen 
der Aachener Pfalzkaufleute reichten, ergibt ihre Zollbefreiung von 82823 
im ganzen Reiche außer in Quentowik, Dorestad und an den Klusen, den 
Engstellen der Alpenstraßen; deshalb angesprochen werden die königlichen 
Amtsträger und Getreuen in Franzien, Burgund, der Provence, Septimanien, 
Oberitalien, Tuscien, Rätien, Bayern und der Sclavizzia, wo immer man 
diese letzte nun suchen mag; nicht genannt werden Sachsen und, falls es 
nicht unter Rätien mitverstanden wird, Schwaben. Man wird im übrigen 
die Aachener Verhältnisse zwar gewiß nicht verallgemeinern wollen, doch 
ist bemerkenswert, daß die Urkunde immerhin in die Formulae imperiales 
aufgenommen wurde und somit für weitere Privilegien vorbildlich sein 
konnte. 

Unterschieden werden im Frankenreiche zzzercata legitinza24 oder publica2' 
und sonstige. Im Edictum Pistense von 864 wird bestimmt, daß die Grafen 
die mercata aufnehmen lassen sollen, die schon zur Zeit Karls des Großen 
und Ludwigs des Frommen vorhanden waren oder durch Ludwig eingerich- 
tet wurden, aber auch diejenigen, die sine auctoritate bestanden und daher 
als sztperflua zu beseitigen waren28. Die Bestimmung galt wohl in erster 
Linie der Münzkontrolle27. Das seit 809 immer wiederholte Verbot der 
Sonntagsmärkte28 nimmt diejenigen Marktorte aus, ubi antiquitus [mer- 

17 Ebd. 1, S. 89; Brühl, S. 61.18 DK 111 109; D Am 31. 
19 DK III 123.20 Cap. 1,5.139. 
21 Ebd., 5.298 c. 2.22 Ebd., c. 3. 
23 Form., S. 314 f. 
21 Wie Anm. 65; ferner Cap. 1,149 c. 8 von 809; II, 5.251 c. 3 der Raffclstetter Zoll- 

ordnung. 
25 Cap. 1, S. 182 c. 2 von 813 (? ); DL I 104 von 848; D Am 142 von 896. 
26 Cap. II, S. 318 c. 19. =7 Endemann (wie Anm. 6) 40 Anm. 104. 
28 Cap. I, S. 149 c. S; vgl. 5.150 c. 18, S. 174 c. 15, S. 182 c. 2, S. 304 c. 9,5.412 c. 139, 

S. 416 c. 7. 
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catztsj feit et legitime esse debet. Nicht nur königliche Autorisierung, son- 
dern auch das Herkommen lassen also einen Markt als legitim erscheinen, 
und so oft auch das Wort publicus �königlich" 

bedeuten mag, so bezeichnet 
es doch in Verbindungen wie civitas publica, villa publica, locus publicus 
und eben auch mercatus publicus nicht nur im Besitz des Königs stehende 
Orte, sondern auch solche, die seinem speziellen Schutz und damit seiner 
speziellen Leitungsgewalt unterstanden. Der mercatus legitinzus oder publi- 
cus ist ein Markt, der im Interesse gerechten Kaufs und Verkaufs unter 
Aufsicht des Königs und seiner Amtsträger steht und der dafür abgabe- 
pflichtig ist. Diese Abgabe heißt Zoll und wird in ihrer allgemeinen Bezeich- 
nung als tbeloneunz nicht von den zahlreichen, aus der Spätantike über- 
nommenen sonstigen Zöllen abgehoben20" Sicher ist aber, daß es besondere, 
von bloßen Passierzöllen zu trennende Marktzölle gegeben hat, wobei die 
Art der Erhebung dahingestellt bleiben mag30. Für nur periodisch statt- 
findende MärkteS1 und Jahrmärkte'= wird während der Marktdauer 
Handel ohne Zollentrichtung untersagtS3. Von hier aus konnte der Weg zu 

29 Auf das komplizierte Zollwesen der fränkischen Zeit kann nicht eingegangen wer- 
den. Vgl. hierzu die Literaturangaben bei F. LGanshof, A propos du tonlieu ä 1' epoque 
carolingienne, in: Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo. 
6. La citta nell'alto medioevo (Spoleto 1959) 490 Anm. 11. Für die spätere Zeit sind hin- 
zuzufügen E. Wetzel, Das Zollrecht der deutschen Könige von den ältesten Zeiten bis zur 
goldenen Bulle (Breslau 1893); H. Troe, Münze, Zoll und Markt und ihre finanzielle Be- 
deutung für das Reich vom Ausgang der Staufer bis zum Regierungsantritt Karls IV. 
(Stuttgart 1937); E. Saxer, Das Zollwesen der Stadt Basel bis zum Anfang des 16. Jahr- 
hunderts (Stuttgart 1923); H. Mitterauer, Zollfreiheit und Marktbereich (Wien 1969), der 
an vielen Stellen auch auf die karlingische Zeit eingeht. 

SD Cap. 1, S. 24 c. 13 von 805: De tbeloneis ... tan: de pontibus quast de navigiis vel 
mercatis; S. 294 c. 1 von 821: zit nullus teloneutn exigat nisi in mercatibas, ubi conttnumia 
conm: ertia cnzuntur et venundantur, ... nisi tantun: ubi aliquid emitur auf venditur qua- 
libet causa ad comutunenz usu: n pertinens. Obwohl es sich dem Ursprung nach um reine 
Finanzzölle handelte, wird hier der gemeine Nutzen hervorgekehrt; ähnlich schon 805: 
in quibus mdlun: adiutoriun: iterantibus praestatur, zit non exigantur. Aus der Bestim- 
mung von 821 ergibt sich, daß es seit alters auch Brückenzölle gegeben hat: neque in 
pontibus, tzisi ubi antiquitus telonea exigebantur. Wenn die Zölle am Flußufer, ubi tan- 
win naves solenn aliquibus noctis utanere und weiter alle sonstigen Zölle in silvis, in 
stratis, in cantpis, subter pontibus transeunttibus verboten werden, so ergibt sich, daß die 
Regierung diese Zölle zwar als mißbräuchlich erhoben hinstellte, daß sie aber eben doch 
verlangt wurden. Man fragt sich, ob ihre Beseitigung nicht wie so vieles in der Zeit Lud- 
wigs des Frommen Programm blieb. - Zur Art der Zollerhebung vgl. Mitterauer (wie 
Anm. 29) 104 ff. Sicherlich gingen Passierzölle und Marktzölle an den Märkten ineinander 
über. Es bleibt zweifelhaft, ob in der Frühzeit der Marktzoll bereits als eine Art Umsatz- 
steuer erhoben worden ist, wie es später der Fall war. Mit Mitterauer ist von dem von 
Troe (wie Anm. 29, S. 325) formulierten Prinzip auszugehen: �Die Zollpflicht war in dem 
Augenblick: begründet, wenn die Ware den Markt erreichte. " 

s: Belege bei Endemann (wie Anm. 6) 129. 
sz Endemann (wie Anm. 6) 193. 
u Cap. II, S. 294 von 821 c. 1: Quod si aliquis constituta inercata fugiens, ne teloneunt 

solvcrc cogatur, zit extra praedicta loca aliquid cinere voluerit et buiusmodi inveutus 
merit, constringatur et debitum telonei persolvere cogatur. 
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einem Marktregal gesucht werden 34, das durchzusetzen aber in fränkischer 
Zeit nicht gelang. Festzuhalten ist, daß es stets Handelsgeschäfte auch außer- 
halb der legitimen Märkte gab, wie dies für den Lebensmittelhandel gar 
nicht anders sein kann 35. Solche 

�täglichen" Märkte dürfte es vor allem in 
den civitates gegeben haben, obwohl nur ein einziger Fall belegbar ist3°. 
Die Überlieferungslücke erklärt sich leicht, da diese Märkte der königlichen 
Aufsicht und vollends der königlichen Konzession ebensowenig bedurft 
haben wie die zu vermutenden Lebensmittelmärkte in den Grundherrschaf- 
ten. Die grundherrlichen Hintersassen, die ihre Waren auf den Märkten 
offenbar für den Eigenbedarf der Käufer anboten und vom Erlös die in den 
Quellen nicht selten auftauchenden grundherrlichen Geldzinse entrich- 
teten37, werden schwerlich zollpflichtig gewesen sein. 

Die bisherigen Ausführungen bezogen sich durchweg auf die Gebiete 
westlich des Rheins, wobei allerdings zu betonen ist, daß am Rhein selbst 
Märkte der geschilderten Art in nicht geringer Zahl vorhanden gewesen 
sein müssen: ein Privileg Ztiventibolds von 899 erläßt dem Kloster Werden 
den Zoll in otntzibtts inercatis que per Renutn sunt33. Es entspricht dies der 
Verbreitung der Münzschmieden schon der merowingischen Zeit39. Man 
wird nicht bezweifeln dürfen, daß in Plätzen wie Köln, Mainz, Straßburg 
und anderen Markthandel seit spätantiker Zeit nie gänzlich erloschen ist. 

34 Endemann (wie Anm. 6) 38ff. über die entscheidende Bedeutung des Zollregals für 
die Entstehung des Marktregals. Ähnlich schon Rietschel (wie Anm. 6) 20 ff., der aber 
annimmt, es habe ursprünglich auch grundherrliche Marktzölle gegeben. Dies mag sein, 
doch kommt es darauf an, ob sie ohne königliche Autorisierung legitime erhoben werden 
konnten. Dafür hat R. keinen Beleg beigebracht; das Drittel des Zolls in Antwerpen, das 
726 Rohing dem hl. Willibrord schenkte, dürfte der Anteil des vom König beauftragten 
Präfekten gewesen sein. Unbestritten bleibt, daß die königlichen Beauftragten durch will- kürliche Erhöhung und Neueinrichtung von Zöllen in die eigene Tasche arbeiteten; vgl. 
Rietschel (wie Anm. 6) 25. 

u Cap. II, 5.375 c. 13 von 884: nibil caries vendant transeuntibus nisi guanto in mer- 
cato vendere possunt. 

30 Besangon 871; Recueil des acres de Charles le Chauve. Ed. Georges Tessier, II, 
Nr. 354 von 871. 

37 W. Hess, Geldwirtschaft am Mittelrhein in karolingischer Zeit. Blätter f. dt. Landes- 
gesch. 98,1962, stellt vor allem auf die periodischen Märkte ab, was nicht bestritten 
werden soll. 

38 DZw. 19. 
39 J. Werner, Waage und Geld in der Merowingerzeit. Sitzungsbor. d. Bayer. Akad. d. 

Wiss. Phil. Hist. Kl. 1954, H. 1, mit der Karte auf Seite 18. In karlingischer Zeit hat sich 
im Hinblick auf das Münzwesen nicht viel geändert. Aus dem Gebiet östlich des Rheins 
sind aus der Zeit bis 919 Prägungen nur aus Würzburg und Regensburg bekannt, während 
am Rhein und im Bereich westlich des Stroms prägende Münzstätten in nicht geringer 
Zahl nachweisbar sind; vgl. Karte 1 bei A. Suhle, Deutsche Ivfünz- und Geldgeschichte von 
den Anfängen bis zum 15: Jahrhundert (Berlin 1955), wo aber nach Auskunft von W. Hess 
Fulda zu tilgen ist. Corvey, Hamburg, Bremen, Osnabrück, Herford und Eichstätt er- hielten Münzprivilegien (vgl. Anm. 58,60,61,62,63), doch sind Münzen bislang nicht 
aufgefunden worden, so daß unsicher bleibt, ob die Prägung wirklich in Gang kam. 


